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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

Diolin Scheibenreiniger Winter

1.1. Produktidentifikator

UDY8-24MG-4108-A0PHUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Herstellerin

Maurolin AGFirmenname:

Strasse: Bodenackerstrasse 64

Ort: CH-4657 Dulliken

CH Dulliken

111Anschrift Postfach:

Telefon: Telefax:+41(0)622853070 +41(0)622853080

info@maurolin.chE-Mail:

www.maurolin.chInternet:

Lieferantin

Firmenname: Diolin AG

Bodenackerstrasse 64Strasse:

D-4657 DullikenOrt:

Telefax:Telefon: +41(0)62 285 30 70 +41(0)62 285 30 80

E-Mail: info@diollin.ch

Internet: www.diolin.ch

CH EU Toxzentrum Zürich, telefon +41 44 251 51 511.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H302

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Gefahrenhinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise
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P210 Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P370+P378 Bei Brand: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden .

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Zubereitungen

Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

25 - < 30 %107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol

203-473-3 603-027-00-1

Acute Tox. 4; H302

< 1 %1336-21-6 Ammoniak; Ammoniaklösung ... %

215-647-6 007-001-01-2

Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H314 H400

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

107-21-1 203-473-3 25 - < 30 %Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol

dermal:  LD50 = 10600 mg/kg; oral:  ATE = 500 mg/kg

1336-21-6 215-647-6 < 1 %Ammoniak; Ammoniaklösung ... %

STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss ChemRRV

< 5 % anionische Tenside.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Im allgemeinen ist das Produkt nicht Hautreizend.

Nach Hautkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliessendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 

Ärztlicher Behandlung zuführen.

Medizinalkohole einnehmen lassen.

Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Grösseren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 

Schaum bekämpfen.

Geeignete Löschmittel
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Zündquellen fernhalten.

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Allgemeine Hinweise

Mit viel Wasser verdünnen. 

Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmassnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

Für Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen. 

Keine Leichtmetallgebinde verwenden.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise

Bhälter dicht verschlossen halten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV, SR 832.30))

KategorieF/mlmg/m³ppmStoffCAS-Nr. HerkunftNotation

MAK-Wert 8 h20Ammoniak7664-41-7 14 SSC

Kurzzeitgrenzwert40 28

MAK-Wert 8 h500Ethanol64-17-5 960 SSC

Kurzzeitgrenzwert1000 1920

MAK-Wert 8 h10Ethylenglykol107-21-1 26 H, SSC

Kurzzeitgrenzwert20 52

Druckdatum: 11.02.2026 CH - deRevisions-Nr.: 5



gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Maurolin AG

Diolin Scheibenreiniger Winter

Überarbeitet am: 11.02.2026 Materialnummer: 395010 Seite 4 von 6

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: Grün

ApfelGeruch:

Prüfnorm

-20 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

78-200 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Flammpunkt: 40 °C DIN 51755

pH-Wert: 8.5

23 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

0.96 g/cm³Dichte (bei 20 °C):

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen

Lösemittelgehalt: 52.00 %

Festkörpergehalt: 0.5%

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

ATEmix berechnet

ATE (oral) 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

107-21-1 Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol

ATE 500 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 10600 

mg/kg
GESTISdermal

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Ammoniak; Ammoniaklösung ... %1336-21-6

Akute Fischtoxizität 96 h Calamari et al, 

1981

LC50 > 0,486 

mg/l

Oncorhynchus mykiss

Fischtoxizität NOEC 1,2 mg/l 61 d Oncorhynchus 

gorbuscha

ECHA

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

107-21-1 -1,36Ethandiol; 1,2-Ethandiol; Ethylenglycol

1336-21-6 -1,38Ammoniak; Ammoniaklösung ... %

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

200129 Siedlungsabfälle und siedlungsabfallähnliche Abfälle aus Industrie und Gewerbe (Haushaltabfälle 

und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen ), einschliesslich 

getrennt gesammelte Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen (mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 15 01 fallen); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten; Sonderabfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung (SR 814.610.1, VeVA)

Siedlungsabfälle und siedlungsabfallähnliche Abfälle aus Industrie und Gewerbe (Haushaltabfälle 

und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen ), einschliesslich 

getrennt gesammelte Fraktionen; Andere Siedlungsabfälle; Gemischte Siedlungsabfälle

200301

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993

14.2. Ordnungsgemässe 

UN-Versandbezeichnung:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3
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Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 274 601

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Tunnelbeschränkungscode: E

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder die Zubereitung

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

26.3 % (252.48 g/l)Richtlinie 2010/75/EU über 

Industrieemissionen:

Nationale Vorschriften

VOC-Anteil (VOCV): 27 %

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme
Flam. Liq: Entzündbare Flüssigkeiten

Acute Tox: Akute Toxizität

Skin Corr: Ätzwirkung auf die Haut

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prüfdaten

Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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